
 

Beschluss des Landrats vom 10.09.2020 

Nr.  519 

7. Teilrevision des Gesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz BL 
(Übergangsbestimmung Schutzdienstpflicht) 

 2020/317; Protokoll: ble   

Landratspräsident Heinz Lerf (FDP) erinnert, dass in der ersten Lesung vom Landrat keine Ände-

rungen beschlossen wurde. 

− Zweite Lesung Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz 

Keine Wortmeldungen. 

− Rückkommen 

Es wird kein Rückkommen verlangt. 

− Schlussabstimmung Gesetzesänderung 

://: Der Landrat stimmt der Gesetzesänderung mit 85:0 Stimmen bei 1 Enthaltung zu. Das 
4/5-Mehr wurde erreicht. 

− Detailberatung Landratsbeschluss 

Keine Wortmeldungen. 

− Rückkommen 

Es wird kein Rückkommen verlangt. 

− Schlussabstimmung Landratsbeschluss 

://: Mit 84:0 Stimmen bei 1 Enthaltung wird dem Landratsbeschluss zugestimmt. 

Landratsbeschluss  
betreffend Teilrevision des Gesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz BL 
(Übergangsbestimmung Schutzdienstpflicht)  
 
vom 10. September 2020 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:  
 
1. Die Teilrevision des Gesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton 

Basel-Landschaft wird beschlossen.  
2. Ziffer 1 untersteht dem obligatorischen bzw. fakultativen Referendum gemäss §§ 30 und 31 der 

Kantonsverfassung.  
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